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Öffentliche Anhörung zu zwei Gesetzentwürfen betreffend ein 
Klagerecht und Mitwirkungsrechte für anerkannte 
Tierschutzorganisationen 
 
 
Sehr geehrter Herr Heidel, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir danken Ihnen für die Zusendung der beiden Gesetzentwürfe und die 
Möglichkeit, hierzu Stellung zu nehmen. Unsere Stellungnahme finden Sie 
beigefügt. 
 
Leider können wir an der öffentlichen Anhörung nicht teilnehmen, wir 
haben die Organisation „Menschen für Tierrechte/Bundesverband der 
Tierversuchsgegner e.V.“ gebeten, unsere Positionen auf der Anhörung 
mitzuvertreten. 
 
Für die Anhörung wünschen wir einen erfolgreichen Verlauf.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Jörg Styrie 
Geschäftsführer 

 

Sparkasse am Niederrhein (BLZ 354 500 00) Konto-Nr. 1101010369 
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Stellungnahme des Bundesverband Tierschutz e.V. zum 
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein Gesetz über das 
Verbandsklagerecht und Mitwirkungsrechte für 
Tierschutzverbände (TierschutzVMG Hessen) –Drucks. 18/4376- 
und zu dem  
Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen für ein Gesetz 
über das Hessische Tierschutzklagrecht und die Mitwirkungsrechte 
für anerkannte Tierschutzorganisationen – Drucks. 18/4511 – 

 
  
 

Der Bundesverband Tierschutz begrüßt die Gesetzentwürfe der Fraktion 
der SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Wir halten es für unabdingbar, 
dass der Gesetzgeber unabhängigen und aufgrund ihrer Sachkenntnis 
geeigneten „Vertretern“ der Tiere ein Klagerecht gewährt, um eine 
gerichtliche Kontrolle der Einhaltung des Tierschutzgesetzes zugunsten 
der Tiere zu ermöglichen. Effektiver Tierschutz erfordert auch 
Verfahrensvorschriften, die eine Kontrolle und Durchsetzung von 
tierschützenden Normen durch die Gerichte ermöglichen. Da Tiere selbst 
nach unserem Recht nicht Träger individueller Rechte sein können, 
bedarf es in besonderem Maße einer institutionalisierten 
Interessenwahrnehmung zur Sicherstellung der Einhaltung des 
Tierschutzes durch Behörden und Gerichte.  
 
Schließlich ist es ein Grundsatz des Verfassungsrechts, dass für alle 
Verfassungsgüter vorbeugend effektiver Rechtsschutz gewährleistet sein 
muss. Mit der Einführung der Verbandsklage im Tierschutzbereich 
würde der Gesetzgeber seiner Pflicht zur Verwirklichung des 
Tierschutzes, wie sie sich auch aus Art. 20 a GG ergibt, nachkommen.  
 
Bisher besteht zwar für diejenigen, die Tiere nutzen, die Möglichkeit, 
sich gegen ein „zuviel“ an Tierschutz mittels einer Klage zu wehren. Die 
von einem „zu wenig“ an Beachtung des Tierschutzes betroffenen Tiere 
hingegen können ihre Interessen nicht selbst vertreten und gegen eine 
Missachtung ihrer Rechte bisher nicht gerichtlich vorgehen. Es besteht 
hier ein auffälliges Ungleichgewicht, das dem konsequenten Vollzug des 
Tierschutzgesetzes und einer wirkungsvollen Kontrolle entgegensteht. 
 
In anderen Rechtsgebieten ist das Verbandsklagerecht bereits Bestandteil 
der Rechtsordnung, so z.B. im Naturschutzrecht. 
 
Den beiden Gesetzesvorhaben liegt das gemeinsame Konzept zugrunde, 
nicht nur ein Klagerecht anerkannter Tierschutzverbände einzuführen, 
sondern bereits und in erster Linie durch umfassende Mitwirkungsrechte 
dieser Verbände in Verwaltungsverfahren, die tierschutzrechtliche 
Belange berühren, eine effektive Kontrolle der Anwendung des 
Tierschutzgesetzes sicherzustellen und Vollzugsdefizite zu verhindern.  
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Die Bedenken von Gegnern der Gesetzesvorhaben, dass es zu nicht 
hinnehmbaren Verfahrensverzögerungen kommen könnte, teilt der 
Bundesverband Tierschutz nicht. Hierfür wiederum sieht das Gesetz 
auch jetzt schon geeignete Verfahrens- und Prozessnormen vor, mit 
denen unangemessenen Verzögerungen oder gar einem Missbrauch 
entgegengewirkt werden könnte.  
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An den 
Vorsitzenden des Ausschusses für Umwelt, Energie,  
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
Herrn Heinrich Heidel 
Hessischer Landtag 
Schlossplatz 1-3 
65183 Wiesbaden 
 
 
 
           03.02.2012 
 
 
 
Öffentliche Anhörung zu zwei Gesetzentwürfen betreffend ein Klagerecht und 
Mitwirkungsrechte für anerkannte Tierschutzorganisationen In Hessen 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Heidel, 
 
der Bund gegen Missbrauch der Tiere e. V. und TASSO e. V. bedanken sich für die 
Einladung zur Anhörung zu den o. g. Gesetzentwürfen, die wir gerne annehmen. 
Nachfolgend erhalten Sie unsere gemeinsame Stellungnahme. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Mike Ruckelshaus 
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Gemeinsame Stellungnahme von TASSO e. V. und Bund gegen 
Missbrauch der Tiere e. V. (bmt) 

 
zu dem 

 
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein Gesetz über das 

Verbandsklagerecht und die Mitwirkungsrechte für Tierschutzverbände 
(TierschutzVMG Hessen) – Drucks. 18/4376 – 

 
und zu dem 

 
Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Gesetz über das 

Hessische Tierschutzklagerecht und die Mitwirkungsrechte für anerkannte 
Tierschutzorganisationen – Drucks. 18/4511 – 

 
 
 
 
Der Bund gegen Missbrauch der Tiere e. V. (bmt) und TASSO e. V. begrüßen und 
unterstützen die vorliegenden Gesetzentwürfe der Fraktionen von SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Einführung einer Tierschutz-Verbandsklage und von 
Mitwirkungsrechten für anerkannte Tierschutzorganisationen.  
 
Die geplanten Gesetzentwürfe tragen einen erheblichen Beitrag zur 
Weiterentwicklung des Tierschutzes und zur Verwirklichung des Staatsziels 
Tierschutz in Artikel 20a des Grundgesetzes bei.  
 
Nach der aktuellen Gesetzeslage haben Tierschutzorganisationen keine Möglichkeit 
auf dem Rechtsweg gegen tierschutzwidrige Verwaltungsakte oder gegen 
tierschutzwidriges Untätigbleiben von Behörden vorzugehen und so als Treuhänder 
der Tiere für deren Belange einzutreten. 
 
Derzeit besteht eine rechtliche Schieflage, die es den Tiernutzern einerseits erlaubt 
gegen ein vermeintliches „Zuviel“ an Tierschutz, aber Tierschutzorganisationen 
andererseits keine Möglichkeit einräumt, gegen ein „Zuwenig“ an Tierschutz zu 
klagen. Die Einführung der Verbandsklage trägt dazu bei, dieses rechtliche 
Ungleichgewicht zu beheben, indem sie anerkannten Tierschutzorganisationen 
ermöglicht, behördliche Entscheidungen, die die Einhaltung tierschützender Normen 
betreffen, gerichtlich überprüfen zu lassen.  
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Wir teilen die in der Begründung des Gesetzentwurf von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
vorgebrachte Auffassung, dass die „bereits im frühen Verfahrensstadium 
durchgeführte Beteiligung der anerkannten Tierschutzorganisationen dazu führt, 
dass die Behörde tierschutzrechtliche Bedenken und Einwände frühzeitig erfährt und 
bei der Entscheidung angemessen berücksichtigen kann.“ Insbesondere vor dem 
Hintergrund der sich ständig verschlechternden personellen und sachlichen 
Ausstattung der Veterinärbehörden und der Zunahme von Aufgaben der 
Lebensmittelüberwachung führt die stärkere Einbeziehung der 
Tierschutzorganisationen zu einer Verbesserung des Vollzugs der bestehenden 
Tierschutzbestimmungen.  
 
Ungeachtet dessen, ist zu bedauern, dass in beiden Gesetzentwürfen sich der 
statthafte Rechtsbehelf gegen eine Tierversuchsgenehmigung nur auf eine 
Feststellungsklage beschränkt, ähnlich dem Entwurf der rot-grünen Koalition in NRW. 
Eine aufschiebende Wirkung – wie grundsätzlich in einer Anfechtungsklage möglich 
– ist in diesem Bereich somit nicht gegeben. Eine gerichtliche Entscheidung hätte auf 
die Durchführung des konkreten Versuchs keinen Einfluss und könnte nur bei 
zukünftigen Versuchen mit vergleichbarer Problematik zum Schutz von Tieren 
herangezogen werden. 
 
Die weitergehenden Regelungen des Gesetzentwurfs von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, nach denen auch Stiftungen, wenn sie die Vorschriften in § 3 erfüllen in 
den Kreis der anerkannten Organisationen aufgenommen werden können und nach 
denen die Mitwirkungs- und Informationsrechte auch für bau- und 
immissionsschutzrechtliche Genehmigungen für nicht gewerbliche Vorhaben zur 
Haltung von Tieren gelten, werden von uns ausdrücklich befürwortet. 
 
Abweichend von den beiden vorliegenden Gesetzentwürfen treten wir für die 
Einbeziehung der Eingriffe und Behandlungen zur Aus-, Fort- und Weiterbildung 
nach § 10 Tierschutzgesetz in die Klagebefugnis sowie in die Mitwirkungs- und 
Informationsrechte ein. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Stand: 03.02.2012 
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Stellungnahme des Hessischen Tierschutzbeirates  
 
zu den Gesetzentwürfen der Landtagsfraktion von SPD und B90/Die Grünen zur 
Einführung eines Gesetzes über Verbandsklagerecht und Mitwirkungsrechte von 
Tierschutzorganisationen (Landtagsdrucksachen 18/4376 vom 30.08.2011 und 
18/4511 vom 21.09.2011) 
 
 
Der Hessische Tierschutzbeirat begrüßt grundsätzlich die Gesetzentwürfe der 
Fraktionen von SPD sowie B90/Die Grünen. Die Einführung einer Tierschutz-
Verbandsklage sowie auch von Mitwirkungsrechten für anerkannte 
Tierschutzorganisationen ist überfällig. Der Tierschutzbeirat teilt die in den Entwürfen 
angeführte Begründung für die Einführung dieser Möglichkeiten, dass derzeit ein 
Ungleichgewicht zwischen den Haltern/Nutzern von Tieren mit ihren Möglichkeiten 
zur Klage gegen ein vermeintliches oder tatsächliches „Zuviel“ an Tierschutz und den 
Tierschutzorganisationen ohne eine Klagemöglichkeit gegen ein „Zuwenig“ an 
Tierschutz besteht.  
 
Die Einführung der Möglichkeit zur Verbandsklage kann Abhilfe schaffen. Durch die 
in den Entwürfen vorgesehenen Mitwirkungsmöglichkeiten können sich 
Tierschutzverbände bereits in den Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren 
einbringen und auf diese Weise dazu beitragen, die Situation der Tiere zu 
verbessern und Klagen im Nachhinein zu vermeiden.  
 
Der Beirat spricht sich für folgende Änderungen aus:  

 Die Befugnis zur Klage sowie die Mitwirkungs- und Informationsrechte sollten 
auch Eingriffe und Behandlungen zur Aus-, Fort- und Weiterbildung (§ 10 
Tierschutzgesetz) umfassen.  

 
Der Beirat stimmt folgenden Punkten zu, in denen sich der Gesetzentwurf von 
B90/Die Grünen vom Entwurf der SPD unterscheidet:  

 Auch Stiftungen können einen Antrag auf Anerkennung stellen (§ 1, Abs. 1).  
 Die Mitwirkungs- und Informationsrechte bestehen auch bei bau- und 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen für Vorhaben zum Halten von 
Tieren, wenn sie nicht Erwerbszwecken dienen (also private 
„Hobbyhaltungen“).  
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Bund der Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte- 

LANDESVERBAND HESSEN 
Die Vorsitzende 

60313 Frankfurt, 3.2.2012 
 
 

Vorsitzende: Dr. Ursula Goedel, Kronbergerstraße 12, 65824 Schwalbach a.Ts., 
Phone: 06196/84021, Fax: 06196/84025, e-mail: dr-goedel@t-online.de 

 
An den 
Vorsitzenden 
des Ausschusses für Umwelt, Energie 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
 
Hessischer Landtag 
Postfach 3240 
65022 W i e s b a d e n 
 
 
 
Öffentliche Anhörung zu zwei Gesetzentwürfen betreffend ein Klagerecht und 
Mitwirkungsrechte für anerkannte Tierschutzorganisationen  
 
 
Sehr geehrter Herr Heidel, 
 
das hinter beiden vorliegenden Gesetzentwürfen stehende Ziel, ein angenommenes 
Ungleichgewicht der Kräfte landesrechtlich zugunsten des Tierschutzes abzubauen, 
wirft nach meiner Ansicht – ich habe einige Jahre u.a. ein Dezernat für 
Tierschutzverfahren bearbeitet – schwierige Rechtsfragen auf. 
 
Weil gegenwärtig nur gegen ein „Zuviel“ an Tierschutz geklagt werden kann und 
nicht gegen ein „Zuwenig“ durch Tierschutzverbände wird jetzt auf landesrechtlicher 
Ebene nach Lösungen durch die Einführung von Verbandsklagen für anerkannte 
Tierschutzverbände gesucht. Das Bundestierschutzgesetz selbst hat keine Klage- 
und Mitwirkungsrechte für anerkannte Tierschutzorganisationen vorgesehen.  
 
Die Rechtsgrundlagen für die Institutionalisierung von Klage- und Mitwirkungsrechten 
anerkannter Tierschutzorganisationen in Landesgesetzen sind rechtlich keineswegs 
unumstritten. 
  
Im Vordergrund muss daher die Frage nach dem Vorhandensein einer 
Kompetenzqualifikation von Hessen für die beiden im Kernbereich inhaltlich 
übereinstimmenden Gesetzesentwürfe stehen, das geltende bundesrechtliche 
Tierschutzgesetz landesrechtlich um Klage- und Mitwirkungsrechte anerkannter 
Tierschutzorganisationen zu ergänzen. 
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 - 2 - 
 
 
Für das Vorhandensein einer landesrechtlichen Kompetenz zur Aufstellung 
weitergehender gesetzlicher Regelungen als vom Bundesgesetzgeber im 
Bundestierschutzgesetz vorgesehen werden im Schrifttum begründete Zweifel 
angemeldet (u.a Lorz/Mezger, TierschutzG, Einführung, Rn.124,125 ; Prof. Loewer, 
Stellungnahme im Rahmen der Anhörung zum Gesetz über das Verbandsklagerecht 
und Mitwirkungsrechte für Tierschutzvereine im Landtag Nordrhein-Westfalen,  
S. 5 mit Hinweis auf Seiler im Kommentar von Epping/Hillgruber, GG, Online-
Kommentar, Stand 1.10.2011 zu Art. 74 Rdn 78,1).  
  
Das Vorhandensein einer landesrechtlichen Kompetenz für die Einführung einer 
Verbandsklage auf Landesebene wird dabei ohne nähere Ausführungen sowohl in 
den Gesetzesbegründungen der beiden vorliegenden Gesetzentwürfe als auch in 
den Gesetzentwürfen von Nordrhein-Westfalen, dem Saarland sowie in dem bereits 
erlassenen Gesetz der Freien Hansestadt Bremen unterstellt.  
 
Der Bundesgesetzgeber hat auch nach der Verankerung des Tierschutzes in  
Art.20a des Grundgesetzes  im Jahre 2002 keine Veranlassung für die Einführung 
von Klage- und Mitwirkungsrechten anerkannter Tierschutzorganisationen gesehen.  
 
Das Bestehen einer Gesetzgebungskompetenz der Länder für die Einführung einer 
Verbandsklage im Tierschutz hängt dementsprechend davon ab, ob durch die zur 
Diskussion stehenden Klage- und Mitwirkungsrechte auch Tierschutz geregelt wird 
oder aber nur Prozessrecht. 
Würde es bei der  Regelung der Klage- und Mitwirkungsrechte für anerkannte 
Tierschutzorganisationen nur um Prozessrecht gehen, dann könnte die 
Öffnungsklausel aus § 42 Abs. 2 VwGO greifen, da das in der Klausel 
angesprochene Gesetz  auch ein Landesgesetz sein kann.  
 
Geht man jedoch davon aus, dass es sich bei der Einführung einer Verbandsklage 
durch ein Landesgesetz auch um eine Regelung des Tierschutzes handelt, so ist zu 
prüfen. inwieweit der Bundesgesetzgeber von seiner Gesetzgebungskompetenz aus 
Art. 74 Nr. 20 GG nicht abschließend Gebrauch gemacht hat   
 
Zwar hat der Bundesgesetzgeber im Tierschutzgesetz keine Klage- sowie 
Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte von anerkannten Tierschutzorganisationen 
vorgesehen. Er hat jedoch im Interesse eines effektiven Schutzes für die Tiere 
andere Institutionen eingesetzt. 
   
In § 16 b TierschutzG ist die Einrichtung einer vor dem Erlass von 
Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften anzuhörenden 
Tierschutzkommission zur Unterstützung in Fragen des Tierschutzes gesetzlich 
vorgeschrieben. Mit der gesetzlich festgelegten Einrichtung und Beteiligung einer 
Tierschutzkommission hat der Bundesgesetzgeber -  auch vor dem Hintergrund des 
Art. 20 a GG -  nach meiner rechtlichen Überzeugung die Wahrung der Belange der 
Tiere um ihrer selbst Willen durch eine zwingend anzuhörende Expertenkommission 
erschöpfend regeln wollen.  
 
In der zwölfköpfigen Kommission – Zusammensetzung, Mitgliederberufung, 
Aufgaben und Geschäftsführung der Tierschutzkommission sind in der 
Tierschutzkommissions-VO geregelt – haben vier weisungsunabhängige 
Sachverständige aus überregionalen Tierschutzverbänden ( siehe Kluge, Kommentar 
zum Tierschutzgesetz, § 16 b Rdn.2) Sitz und Stimme.  
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Auch § 15 des Tierschutzgesetzes sieht eine Beteiligung von Mitgliedern von 
Tierschutzverbänden vor. Die nach Landesrecht für den Tierschutz zuständigen 
Behörden haben zur Unterstützung ihrer Entscheidungen über die Genehmigung von 
Tierversuchen Tierschutzkommissionen zu berufen. Ein Drittel der 
Kommissionsmitglieder muss dabei aus Vorschlagslisten der 
Tierschutzorganisationen ausgewählt werden. Diese Kommissionsmitglieder sind 
ebenfalls weisungsfrei.  
 
Nach Epinay (in Mangold/Klein, 6. Aufl., Art. 20a, Rdn.88) impliziert die Aufnahme 
des Tierschutzes in Art. 20 a GG keinen „absoluten Schutz für Tiere“…, sondern nur 
die Sicherstellung eines „ ethisch motivierten Minimums“.  Dem hat der 
Bundesgesetzgeber m.E.  Rechnung getragen, in dem er in §§ 16 b, 15 TierschutzG 
eine zwingende Anhörung von Tierschutzkommissionen vor Erlass von 
Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie vor der Erteilung von 
Genehmigungen bei Tierversuchen zur Wahrung der Belange der Tiere angeordnet 
hat.  
 
Damit ist die Einbeziehung der Tierschutzbelange umfassend sichergestellt. Das 
geltende bundesdeutsche Tierschutzrecht gewährleistet  folglich bereits in 
besonderem Maße die Belange des Tierschutzes. 
 
Mit den in beiden vorliegenden Entwürfen vorgesehenen Beteiligungs- und 
Anhörungsrechten von anerkannten Landestierschutzorganisationen würde es zu 
einer landesrechtlichen Nachbesserung des Tierschutzgesetzes kommen. Neben der 
in § 16 b TierschutzG und § 15 TierschutzG bereits gesetzlich vorgeschriebenen 
Beteiligung von Tierschutzkommissionen, in denen auch Vertreter der 
Tierschutzverbände sitzen, würden zusätzlich auf Landesebene tätige 
Tierschutzorganisationen Beteiligungs- und Anhörungsrechte erhalten. 
  
Eine derartige Nachbesserung des Tierschutzgesetzes muss aus meiner Sicht 
wegen mangelnder Kompetenz als unzulässig angesehen werden, d.h. für  
eine Erweiterung des bundesdeutschen Tierschutzgesetzes ist eine Kompetenz der 
Landesgesetzgeber zu verneinen. 
    
Auch Prof. Loewer (Tierversuche im Verfassungs- und Verwaltungsrecht, 
Wissenschaftsrecht, Beiheft 16, Tübingen 2006, S, 121 ff ; Stellungnahme im 
Rahmen der Anhörung zum Gesetzesentwurf von NRW. S 6 ) vertritt die Auffassung, 
dass der Verfassungsgeber mit Art. 74 Nr. 20 GG ein abschließendes 
bundeseinheitliches Tierschutzgesetz schaffen wollte. Er lehnt daher eine 
Kompetenz eines Landesgesetzgebers für die Einführung einer Verbandsklage ab. 
(so auch Lorz/ Mezger, siehe oben, sowie die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände NRW in ihrer Stellungnahme zu dem Gesetzesentwurf von NRW  
S. 4 ff.). 
 
Selbst wenn man das Bestehen einer Kompetenz  des Landesgesetzgebers für die 
Einführung von Klage- und Mitwirkungs- und Beteiligungsrechten von anerkannten 
Tierschutzorganisationen auf Landesebene bejahen würde, dürfen aber auf jeden 
Fall die schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen nicht außer Betracht bleiben.  
 
Nach meiner Einschätzung muss mit erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen 
gerechnet werden, weil die vorgesehene Ausgestaltung der Klage- und 
Wirkungsrechte in beiden Gesetzesentwürfen vorhersehbar erhebliche  
Verzögerungen bis zur Bestandskraft von Genehmigungen mit sich bringen würde. 
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Derartige Verzögerungen wären für Investitionen von Wirtschaft und Forschung mit 
einem hohen finanziellen Risiko verbunden.  
Angesichts der vorhersehbaren langen Dauer der Genehmigungsverfahren dürften 
sich Forschungsvorhaben bis zum Vorliegen einer bestandskräftigen Entscheidung 
oft schon erledigt haben. 
Wirtschaftsunternehmen, insbesondere die Pharmaindustrie könnten sich deshalb zu 
Standortverlagerungen in ein Bundesland ohne eine  landesrechtliche 
Verbandsklage pp. entschließen, d.h. der Pharma- und Forschungsstandort von 
Hessen wäre mit der Einführung von Klage- und Beteiligungsrechte erheblich 
gefährdet. 
 
Um den Wirtschaftsstandort Bremen durch die Einführung des Verbandsklagerechtes 
2007 nicht zu stark zu beeinträchtigen, hat z.B. die Bremer Bürgerschaft die 
Verbandsklage in allen Bereichen als Feststellungsklage ausgestaltet, die keine 
aufschiebende Wirkung hat. Ziel der Bremer Bürgerschaft war es, laufende 
Verwaltungsverfahren nicht zu verzögern.  
 
Aber auch bei dem Bremer Konzept ist die für Investitionen unabdingbare 
Rechtssicherheit im Falle eines obsiegenden Urteils der Tierschutzorganisationen 
nicht unbedingt gegeben, weil die Beurteilung der Rechtslage dann den 
einschlägigen Rechtsvorschriften des allgemeinen Verwaltungsrechtes unterliegen 
würde. 
 
Prof. Loewer hält allerdings die auch in den beiden vorliegenden Gesetzentwürfen für 
die Genehmigungspflicht von Versuchen mit Wirbeltieren in § 1 abweichend 
vorgesehene Feststellungsklage (siehe seine Stellungnahme im Rahmen der 
Anhörung zum Gesetz über das Verbandsklagerecht, Mitwirkungsrechte für 
Tierschutzvereine im Landtag Nordrhein-Westfalen S.9) wegen fehlender Kompetenz 
für verfassungsrechtlich nicht zulässig. Er argumentiert, dass der  
Bundesgesetzgeber in der Verwaltungsgerichtsordnung abschließend für belastende 
oder ablehnende Verwaltungsakte den Rechtsschutz nur über die Anfechtungs- resp. 
die Verpflichtungsklage vorgesehen habe.  
 
Die Gesetzgebungskompetenz von Hessen für die Einführung einer Verbandsklage 
pp. ist daher m.E. insgesamt sehr kritisch zu sehen, auf jeden Fall „fragil“, wie es 
Prof. Löwer in seiner Stellungnahme zur Anhörung zum Gesetz über das 
Verbandsklagerecht in Nordrhein- Westfalen (siehe oben, S.11 unter III) ausdrückt.         
 
Von der Einführung einer Verbandsklage in Hessen sollte daher aus den dargelegten 
Gründen abgesehen werden, zumal landesrechtliche Gesetze zu Insellösungen 
führen, die Industriestandortverlagerungen, insbesondere bei der Pharmaindustrie in 
Bundesländer ohne landesrechtliche Verbandsklage begünstigen. 
 
Hinzukommt, dass die Gesetzesinhalte in den einzelnen Bundesländern, die ein 
Verbandsklagerecht für Tierschutzorganisationen einführen wollen oder schon 
eingeführt haben, nicht einheitlich sind, sondern in der Ausgestaltung Abweichungen 
aufweisen. Im  Bremer Gesetz über das Verbandsklagerecht für Tierschutzvereine 
vom Sept.2007 ist die Klagebefugnis enger gefasst als in den beiden vorliegenden 
Gesetzesentwürfen.  
 
Inwieweit durch Verbandsklagen überhaupt pp. ein besserer Tierschutz erzielt 
werden kann, lässt sich nicht vorhersagen. Nach meiner Kenntnis ist in Bremen von  
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der Klagebefugnis kaum Gebrauch gemacht worden. Das kann durchaus als Indiz  
dafür gewertet werden, dass auch das geltende Bundestierschutzgesetz einen  
wirksamen Tierschutz gewährt. 
 
Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, dass auch die Frage, wer zur Ausübung 
von Klage- und Beteiligungsrechten berechtigt sein soll, sehr kritisch zu hinterfragen 
ist.  
 
Die vorgesehene Klagebefugnis für „anerkannte“ Tierschutzorganisationen dürfte in 
der Praxis im Rahmen des Anerkennungsverfahrens Anlass für langwierige 
Streitigkeiten geben, da der Begriff „anerkannt“ auslegungsbedürftig ist.  
Die in § 3 der Gesetzesvorlagen aufgestellten Kriterien dürften in beiden 
Gesetzesentwürfen nicht ausreichend sein, um z.B. militante 
Tierschutzorganisationen rechtswirksam ausschließen zu können. 
 
Ein gangbarer Weg für eine Ergänzung des Bundesdeutschen Tierschutzgesetzes 
wäre aus meiner Sicht lediglich die Anerkennung einer Klagebefugnis für  Mitglieder 
der bereits im Tierschutzgesetz gesetzlich verankerten Tierschutzkommissionen, wie 
es in der Schweiz nach meiner Kenntnis in einzelnen Kantonen praktiziert wird.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Dr. Ursula Goedel 
Vorsitzende des Landesverband Hessen im Deutschen Richterbund 
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Hessischer Städtetag 

Verband der kreisfreien und kreisangehöriger Städte in Hessen 

Hessischer Städtetag • Frankfurter Straße 2 • 65189 Wiesbaden 

Ihre Nachricht vom:Vorsitzender des Umweltausschusses im 
Ihr Zeichen: 

Hessischen Landtag 
Herrn Heinrich Heidel Unser Zeichen: TA 108.8 SwlZiNe 
Schlossplatz 1-3 Durchwahl: (0611) 1702-24 

E-Mail: schweitzer@hess-staedtetag.de65183 Wiesbaden 
Datum: 06.02.2012 
Stellungnahme 008-2012 

Tierschutzrechtliche Verbandsklage 

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Heidel, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zu den Gesetzentwürfen der Fraktion der SPD 

(Drucks. 18/4376) und der Fraktion BÜNDNIS gO/DIE GRÜNEN (Drucks. 18/4511) Stellung 

nehmen zu können. 

In der Kürze der Zeit war es uns nicht möglich, die Gesetzentwürfe in unseren Gremien zu 

diskutieren. Die Stellungnahme basiert auf der Befragung einzelner Mitglieder und der 

Einschätzung der Geschäftsstelle. 

Danach sind die beiden Gesetzentwürfe abzulehnen. 

Begründung: 

Zweifelsohne verdienen Tiere einen besonderen Schutz. 


Allerdings rechtfertigt dieser nicht die in den Gesetzentwürfen vorgesehenen Informations-, 


Klage- und Mitwirkungsrechte anerkannter Tierschutzorganisationen. Diese führten zu einer 


erheblich höheren Arbeitsbelastung der zuständigen kommunalen Behörden und zu 


65189 Wiesbaden Telefon: (0611) 1702-0 E-Mail: posteingang@hess-staedtetag.de Bank: Nassauische Sparkasse Wiesbaden 
Frankfurter Straße 2 Telefax: (0611) 1702-17 Internet: http://www.hess-staedtetag.de (BLZ 510 500 15) Kto. Nr. 100 072 777 
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Verfahrensverzögerungen. Betroffen sind insoweit die Veterinärbehörden, die 

Bauaufsichts- und die Immissionsschutzbehörden. 

Einer solchen zusätzlichen Arbeitsbelastung und Verfahrensverzögerung können wir nicht 

zustimmen. Es ist nicht zu erkennen, dass unsere Tiere durch diese vorgesehene 

Beteiligung von Tierschutzorganisationen und durch ein mehr an Bürokratie besser 

geschützt werden als bisher. 

Wir erlauben uns den allgemeinen Hinweis, dass unsere Mitglieder aufgefordert sind, 

Bürokratie abzubauen und gemeinsam mit der Ministerialverwaltung daran zu arbeiten, 

kostenträchtige Vorgaben zurück zu nehmen. Gleichzeitig sehen wir uns ständig unter 

Druck gesetzt, für besondere Interessenlagen Standards zu erhöhen und mehr 

Verwaltungskraft zu finanzieren. Standardmehrung passt nicht in die Zeiten knappen 

öffentlichen Geldes. 

Nachstehend listen wir am Beispiel der am stärksten betroffenen unteren 

Veterinärbehörden auf, welche kostenträchtigen Folgen ein entsprechendes Gesetz 

auslösen würde. 

Für die Veterinärbehörden stellt sich die in den Gesetzentwürfen beschriebene Beteiligung 

wie folgt dar: Zunächst beantragt die Tierschutzorganisation bei den zuständigen 

Behörden, über Anzahl und Gegenstand laufender Verfahren informiert zu werden (§ 2 

Abs. 5 der Entwürfe). Hierzu müssten die zuständigen Behörden Listen über die laufenden 

Verfahren erstellen und ggf. aktualisieren. 

Auf diesem Weg oder auf andere Weise erhält die Organisation Kenntnis von einem in der 

Regel schon laufenden Verfahren, zu dem sie sich äußern möchte. Sie beantragt dann bei 

der zuständigen Behörde, in dem konkreten Verfahren beteiligt zu werden (§ 2 Abs. 2 der 

Entwürfe). 

Die zuständige Behörde prüft sodann, ob die Antragsvoraussetzungen vorliegen, also 

etwa ob die Organisation tatsächlich anerkannt ist und ob ein Verfahren betroffen ist, in 

dem das Gesetz ein Mitwirkungsrecht gewährt. Sind die Voraussetzungen erfüllt, 

benachrichtigt die zuständige Behörde die Organisation. Die Äußerungsfrist von vier 

Wochen beginnt zu laufen. Erst danach könnte die zuständige Behörde eine Entscheidung 

treffen. Ansonsten könnte die Tierschutzorganisation bereits wegen fehlender Gelegenheit 

zur Äußerung gegen die Entscheidung der Behörde klagen. 
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Die Veterinärbehörden nehmen eine große Verantwortung für den Tierschutz wahr. Es ist 

ihre Aufgabe tierschutzwidrigen Verstößen wirksam entgegenzuwirken und deren 

Ahndung zu veranlassen. Dies leisten sie mit Sachverstand und guter Qualität. Dabei steht 

das Wohlbefinden des Tieres und sein Schutz vor Schmerzen, Schäden und Leiden im 

Vordergrund. 

Mehr Bürokratie und mehr institutionalisierte Kontrolle helfen unseren zu schützenden 


Tieren nicht. 


~t fr ndlich üßen 
.~-
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Internationaler Rasse-, Jagd-, Gebrauchshunde-Verband e. V. 
Deutsche, österreichische, schweizerische kynologische Gesellschaft 

 
Landesgruppe Hessen e. V.  

 

 
Internationaler Rasse-, Jagd-, Gebrauchshundeverband e.V. – Landesgruppe Hessen e.V.,  

Marktstraße 88, 60388 Frankfurt/Main, Amtsgericht Frankfurt am Main, VR 11333 
1. Vors. Winfried GOY, Eulenflug 4, 35580 Wetzlar, Tel.: 0 6441 – 26200, Fax: 06441 – 952502 

2. Vors. Alfred HUPMANN, Jakobstr. 16, 68623 Lampertheim, Tel.: 06206 / 58633 
Bankverbindung: Sparkasse Wetzlar, BLZ: 515 500 35, Kto.Nr.: 2027449 

 
 
 
Hessischer Landtag     Abs.: 
Ausschuss für Umwelt, Energie,   Winfried GOY 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz  Eulenflug 4 
z.Hd. Herrn HEIDEL      35580 WETZLAR 
Postfach 3240 
 
65022    W I E S B A D E N 
 
 
 
 
        35580 Wetzlar, 03.02.2012 
 
 
Betr.:  Öffentliche Anhörung zu zwei Gesetzentwürfen betreffend ein  
  Klagerecht und Mitwirkungsrechte für anerkannte    
  Tierschutzorganisationen 
 
Bezug: Ihr Schreiben vom 30.11.2011 /Aktenz.: A 2.3 
 
 
Sehr geehrter Herr Heidel, 
 
mit Ihrem Schreiben vom 30.11.2011 baten Sie um eine schriftliche 
Stellungnahme von mir zu den beiden o.a. Gesetzentwürfen. 
Da der Gesetzentwurf beider Fraktionen die gleiche Zielsetzung hat und sich 
inhaltlich nur unwesentlich unterscheidet, nehme ich zu beiden geschlossen 
Stellung. 
 
Die Einschätzung der formal-juristischen Qualität ist mir nicht möglich, da ich 
kein Jurist bin. Inhaltlich würde nach meiner Beurteilung in der Tat der 
Tierschutz durch das Verbandsklagerecht eine Stärkung erfahren.  
 
In meiner langjährigen Praxis als Verbandsvertreter für Hunde habe ich erleben 
können, wie hilfreich eine Klagemöglichkeit gegenüber der einen oder anderen 
Behörde gewesen wäre, um dem Tierschutz mehr Geltung zu verschaffen. 
Noch bedeutsamer für mich und damit für die Sache der Hunde sind die 
zukünftigen Mitwirkungsrechte zu sehen. 
 
 
            -2- 
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Besondere Bedeutung hätte u.a. der § 1 Abs. 1 Nr. 1, hier die Thematik 
„Genehmigung für das Züchten, Halten, Zur-Schau-Stellen, Ausbilden, Handeln 
und Bekämpfen von Wirbeltieren nach § 11 Abs. 1 Tierschutzgesetz.“ 
 
Beispiel aus der Praxis: 
Seit längerem ist zu hören, dass das hessische Innenministerium ggf. eine Art 
„Hundehaltergesetz“ nach niedersächsischem Vorbild plane und damit auch die 
bisher gültige HundehalterVO (Hess. AbwehrVO über das Halten gefährlicher 
Hunde) ablösen wolle.  
Ich habe aus Interesse an der Mitwirkung Anregungen aus jahrzehntelanger 
Erfahrung in Sachen „Erziehung und Ausbildung von Familienhunden“ dem 
Innenministerium zugesandt. Der hessische Innenminister teilte mir daraufhin 
mit, dass er meine Ausführungen bzw. die meines Verbandes in die künftigen 
Überlegungen einbeziehen wolle.   
 
 
Weitere Anmerkungen zu den beiden Gesetzentwürfen: 
 
1. Die Befristung auf 5 Jahre (Bündnis 90 / Die Grünen), um danach  
  zunächst die Praktikabilität und Wirksamkeit des neuen Gesetzes zu 
 überprüfen, so könnte man interpretieren, halte ich für gut. 
 
2. Der insgesamt weiter gefasste § 3 (Anerkennung) des SPD-Entwurfs 
        stellt in Abs. 1 Nr. 4 zu Recht höhere Anforderungen an den Verein 
        und wird von mir daher favorisiert. 
 
Ich hoffe, Ihnen mit meinen Ausführungen ein wenig geholfen zu haben und 
werde im übrigen am Donnerstag, 16. Februar, ab 10.00 Uhr zur Verfügung 
stehen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
W. GOY 
Landesgruppenvorsitzender 
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Dr. Christoph Maisack 
Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht e. V. 

                                   Am Wiesenrain 10,  D - 79713 Bad Säckingen,  
                                                       Tel.  07761 566243  
               cmaisack@web.de
 
 
Herrn 
Vorsitzenden des Ausschusses für 
Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ULA) 
des Hessischen Landtags 
Schlossplatz 1 - 3 
65183 Wiesbaden 
 
 
 
e-mail: K.Thaumueller@ltg.hessen.de 
 
 
 
 
               Bad Säckingen, den 3. Feb. 2012 

 
Schriftliche Stellungnahme zu der öffentlichen Anhörung des Ausschusses für 
Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ULA) des Hessischen 
Landtags am 16. Februar 2012 
 

zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein Gesetz über das Ver-
bandsklagerecht und Mitwirkungsrechte für Tierschutzverbände (Tier-
schutzVMG Hessen) vom 30. 8. 2011, Drucksache 18/4376,  
 
und zu dem Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für 
ein Gesetz über das Hessische Tierschutzklagerecht und die Mitwir-
kungsrechte für anerkannte Tierschutzorganisationen vom 21. 9. 2011, 
Drucksache 18/4511 
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Einleitung und Zusammenfassung 
 

Die vorliegenden Gesetzentwürfe entsprechen - insbesondere im Licht der Staats-

zielbestimmung ‚Tierschutz‘, Art. 20a GG - einer dringenden Notwendigkeit und wer-

den deshalb begrüßt. Insbesondere tragen beide Gesetzentwürfe den verfahrens-

rechtlichen Auswirkungen des Staatsziels ‚Tierschutz‘ (wie sie durch den Beschluss 

des Bundesverfassungsgerichts vom 12. 10. 2010, 2 BvF 1/07 konkretisiert worden 

sind) Rechnung. 

 

Die nachfolgende Darstellung gliedert sich in vier Teile: 

 

In Teil I wird versucht, an einigen Beispielen die Auswirkungen des gegenwär-

tig bestehenden Ungleichgewichts zwischen Tiernutzern und Tieren zu veran-

schaulichen (Beispiele sind: herkömmliche Käfighaltung von Legehennen; Hal-

tung von Legehennen in sog. Kleingruppenhaltungen; extreme Besatzdichte in 

Masthühnerhaltungen; Fehlen weicher Liegebereiche für Kälber und Rinder). 

 

In Teil II wird dargestellt, welche verfahrensrechtlichen Auswirkungen das 

Staatsziel ‚Tierschutz‘ in Art. 20 a GG nach dem Beschluss des Bundesver-

fassungsgerichts vom 12. 10. 2007 (2 BvF 1/07) hat, und weshalb die in den 

Gesetzentwürfen vorgesehenen Mitwirkungsbefugnisse und Klagerechte für 

anerkannte Tierschutzvereine diesen höchstrichterlich festgestellten Auswir-

kungen Rechnung tragen. 

 

In Teil III wird auf die Aarhus-Konvention und die dazu ergangene europäische 

Richtlinie 2003/35/EG hingewiesen. Zwar betreffen die dort vorgesehenen 

Mitwirkungsbefugnisse für Bürger und deren Verbände nur den Natur- und 

Umweltschutz. Indes hat sich der Grundgesetzgeber im Jahr 2002 - in Kennt-

nis der umfangreichen Rechtsprechung und Literatur, die sich bis dahin zu 

dem bereits seit 1994 im Grundgesetz verankerten Staatsziel „Umweltschutz“ 

herausgebildet hatte - entschlossen, den Tierschutz durch die bewusst ge-

wählte Wortfassung „ … und die Tiere“ in Art. 20a GG dem Umweltschutz for-

mal gleich zu stellen. Deshalb spricht alles dafür, dass Art. 20a GG erfordert, 
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die für anerkannte Umweltverbände bereits bestehenden Mitwirkungsbefug-

nisse und Klagerechte auch anerkannten Tierschutzverbänden einzuräumen. 

Zumindest zeigen die Aarhus-Konvention und die Richtlinie 2003/35/EG, dass 

die früher - überwiegend von konservativ denkenden Juristen - gegen das In-

stitut der Verbandsklage vorgebrachten Bedenken heute überholt sind. 

 

In Teil IV wird auf einige häufig geäußerte Gegenargumente, die gegen ein 

Tierschutz-Verbandsklagerecht ins Feld geführt werden, eingegangen („Pro-

zessflut“; „fehlende Gesetzgebungszuständigkeit“; „Verfassungswidrigkeit ei-

ner Feststellungsklage“; „ausreichendes Niveau des Tierschutzgesetzes“; „Ge-

fahr für den Forschungsstandort“; „ausreichende Verwirklichung des Tier-

schutzgesetzes durch die Veterinärbehörden“).  

 

Zusammenfassend ist festzustellen: 

 

Die vorliegenden Gesetzentwürfe stellen einen bedeutenden Fortschritt für 

den Tierschutz in Deutschland dar und tragen insbesondere der bislang ver-

nachlässigten verfahrensrechtlichen Seite des Staatsziels ‚Tierschutz‘ in Art. 

20a GG Rechnung. 

 

Die in § 1 Absatz 1 Satz 2 beider Gesetzentwürfe vorgesehene Beschränkung 

des Rechtsbehelfs gegen Genehmigungen nach § 8 Abs. 1 Tierschutzgesetz 

(TierSchG) auf die Feststellungsklage ist - selbst wenn man die zugrunde lie-

genden Befürchtungen einiger Interessenvertreter teilen würde - im Hinblick 

auf die Möglichkeiten, die § 80a Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 Verwaltungsgerichts-

ordnung (VwGO) dem Inhaber einer angefochtenen Genehmigung einräumt, 

unnötig. Es kann aber keine Rede davon sein, dass in dem darin liegenden 

Entgegenkommen des Gesetzgebers an die Vertreter von Nutzerinteressen 

eine Zuständigkeitsüberschreitung liegen könnte. 

 

 

************************************************************** 
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I.   
Beispiele für die Folgen des gegenwärtig bestehenden Ungleichgewichts zwi-
schen Tiernutzern und Tieren und die daraus resultierende Notwendigkeit der 
Einführung des Verbandsklagerechts für Tierschutzverbände 
 

In der Begründung zu den beiden Gesetzentwürfen wird jeweils auf S. 1 zutreffend 

auf das rechtliche Ungleichgewicht hingewiesen, das gegenwärtig im Verhältnis zwi-

schen Tiernutzern und Tieren besteht, und das sich darin äußert, dass derzeit nur 

gegen ein vermeintliches „Zuviel“ an Tierschutz geklagt werden kann (nämlich von 

Seiten der Tierhalter und -nutzer), nicht aber auch gegen ein „Zuwenig“ (von Seiten 

der Tierschutzvereine). 

 

Für dieses Ungleichgewicht und seine Folgen lassen sich einige Beispiele anführen: 

 

1.  Herkömmliche Käfighaltung von Legehennen 
 

Gegen die Hennenhaltungsverordnung (HHVO) von 1987, der zufolge 

es erlaubt war, dass Legehennen in Drahtgitterkäfigen gehalten werden 

konnten, die mit nur 450 cm² Bodenfläche je Huhn so klein waren, dass 

die Hennen darin noch nicht einmal ungestört nebeneinander ruhen 

konnten, hat kein Tierschutzverein jemals eine Klage erheben können. 

 

Ganz anders dagegen die Nutzer dieser Hühnerkäfige: Als die damalige 

Bundesregierung, ebenfalls im Jahr 1987, entschied, dass für Hennen 

mit einem Durchschnittsgewicht von mehr als 2 kg die Käfige um 100 

cm² vergrößert werden sollten (nämlich auf 550 cm² je Huhn statt der 

üblichen 450 cm²), sahen die Käfighalter darin einen unzulässigen Ein-

griff in ihre Berufsfreiheit und ihr Eigentum. Mit Unterstützung ihres Be-

rufsverbands klagte einer von ihnen zum Verwaltungsgericht, zum Ver-

waltungsgerichtshof und schließlich zum Bundesverwaltungsgericht, 

das die Sache dann auch noch dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) 

zur Entscheidung vorlegte.  
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Das zeigt: Gegen 100 cm² vermeintliches „Zuviel“ an Tierschutz konn-

ten und können die Tiernutzer durch drei Instanzen hindurch klagen 

und auch noch den EuGH bemühen. Demgegenüber konnte kein Tier-

schutzverein gegen das krasse „Zuwenig“ an Tierschutz, das in der Hal-

tung von Legehennen in diesen engen Käfigen gelegen hat, jemals ein 

Verwaltungsgericht anrufen.  

 

Zum Glück für die Tiere (aber auch für die Menschen) gab es damals 

den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Johannes Rau (SPD). 

Er entschloss sich, diesem Unrecht dadurch abzuhelfen, dass er 1990 

von der – nur Landesregierungen und bestimmten obersten Bundesor-

ganen zustehenden – Möglichkeit einer sog. Normenkontrollklage an 

das Bundesverfassungsgericht Gebrauch zu machen (Art. 93 Abs. 1 Nr. 

2 GG). Diese Klage hatte dann nach vielen Jahren den erhofften Erfolg: 

Das Bundesverfassungsgericht hat die Legehennenkäfighaltung mit Ur-

teil vom 6. Juli 1999 für verfassungswidrig erklärt.  

 

Hätte es demgegenüber schon im Jahr 1987 die jetzt geplante Tier-

schutz-Verbandsklage gegeben, so hätte ein in Hessen ansässiger kla-

geberechtigter Tierschutzverein die eklatante Rechts- und Verfas-

sungswidrigkeit der Legehennenkäfige in engem zeitlichen Zusammen-

hang mit ihrer Zulassung durch die Hennenhaltungsverordnung gericht-

lich geltend machen und so schon 1988 oder 1989 diese Verordnung 

durch die (für solche Fragen in erster Linie zuständigen) Verwaltungs-

gerichte durch eine sog. Inzidentkontrolle für ungültig erklären lassen 

können; denn § 2 Tierschutzgesetz, gegen den die Legehennenkäfige 

verstoßen haben, ist schon seit 1972 in Kraft. Es wäre dann vielen 

Hundert Millionen Hühnern ein lebenslanges Leiden erspart worden, 

und auch viele Millionen D-Mark an Fehlinvestitionen hätten vermieden 

werden können. 

 

2.  Verbot der sog. Kleingruppenhaltung / gegenwärtige Diskussion um 
Übergangsfristen 
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Wenn – wie von Bundesministerin Aigner (CSU) geplant und vom Bun-

desrat im September 2011 zunächst verhindert – für die gegenwärtig 

noch bestehenden Hühnerkäfige (genannt: „Kleingruppenhaltung“) 

durch Rechtsverordnung eine Übergangsfrist bis 2035, also von ca. 25 

Jahren, bestimmt worden wäre, hätte kein Tierschutzverein etwas ge-

gen diese lange Frist machen können.  

 

Wenn demgegenüber – womit aufgrund der Initiativen verschiedener 

Bundesländer, insbesondere Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und 

Baden-Württemberg gerechnet werden kann – die Käfige der sog. 

„Kleingruppenhaltung“ in naher Zukunft mit einer deutlich kürzeren Ü-

bergangsfrist verboten werden, werden die Käfig- alias Kleingruppen-

halter dagegen landauf landab klagen und sich auf eine angebliche Ver-

letzung ihrer Berufs- und Eigentumsrechte berufen.   

 

Zwar werden diese Klagen (wie auch die 100cm²-Klage in dem Beispiel 

oben zu 1) im Ergebnis ohne Erfolg bleiben, d. h. sie werden von den 

Gerichten als unbegründet abgewiesen werden. Aber als Faktum bleibt: 

Die Tiernutzer können gegen ein vermeintliches „Zuviel“ an Tierschutz, 

sei es auch noch so geringfügig, durch viele Instanzen hindurch klagen 

und versuchen, so ihre vermeintlichen Rechte durchzusetzen. Dagegen 

können Tierschutzvereine gegen ein „Zuwenig“ an Tierschutz, sei es 

auch noch so gravierend und skandalös, nicht klagen. Das gibt den 

Tiernutzern in der politischen Diskussion über neue Tierschutzregelun-

gen von vornherein ein Übergewicht, denn es entspricht der Lebenser-

fahrung, dass Interessen, die eingeklagt werden können, als gewichti-

ger behandelt werden und sich eher durchzusetzen vermögen als Inte-

ressen, bei denen von vornherein feststeht, dass sie nicht vor Gericht 

geltend gemacht werden können. 

 

3.  Extreme Besatzdichten in Masthühnerhaltungen 
 

Die gegenwärtig geltenden Regelungen zur Masthühnerhaltung (vgl. § 

19 Abs. 3 und 4 Tierschutznutztierhaltungsverordnung) lassen zu, dass 
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in den Ställen 35 kg Lebendgewicht pro Quadratmeter, also bei Kurz-

mast 23 oder 24 Hühner auf einem Quadratmeter Stallbodenfläche 

gehalten werden. Bei Hühnern mit einem Gewicht von mehr als 1.600 g 

werden sogar 39 kg/m² erlaubt. 

 

Es spricht Vieles dafür, dass dieser Zustand gegen § 2 Tierschutzge-

setz verstößt, denn 

 

� der Wissenschaftliche Ausschuss für Tierschutz und Tier-

gesundheit der EU (AHAW) hat im Jahr 2000 festgestellt, 

dass selbst bei nur 28 kg Lebendgewicht pro Quadratmeter, 

(das wären etwa 18 Hühner pro Quadratmeter Stallboden-

fläche) die Tiere nicht mehr ungestört nebeneinander ruhen 

können, und dass dafür eine Beschränkung der Besatzdich-

te auf etwa 25 kg, das wären etwa 16 Hühner pro Quadrat-

meter, nötig wäre, 

 

� der Ständige Ausschuss beim Europarat schreibt vor, dass 

in Masthühnerhaltungen jederzeit freie Flächen zur Verfü-

gung stehen müssen, die die Tiere, wenn sie sich von einer 

eng belegten Fläche weg bewegen wollen, aufsuchen kön-

nen – solche Freiflächen gibt es aber bei 23 oder 24 Hüh-

nern pro Quadratmeter Stallbodenfläche nicht mehr, 

 

� neuere Untersuchungen haben ergeben, dass die Hühner 

schon nach wenigen Lebenswochen ganz überwiegend an 

beschädigten, zum großen Teil auch an schwer beschädig-

ten Sohlenballen leiden (weil aufgrund der hohen Besatz-

dichte extrem viel Kot pro Quadratmeter Stallbodenfläche 

anfällt und die Tiere auf diesem Kot, der nicht entfernt wird, 

die ganze Zeit über stehen oder liegen müssen), 

 

� Untersuchungen, die von der Landesregierung von Nord-

rhein-Westfalen veranlasst worden sind, haben ergeben, 
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dass die meisten Masthühner während ihres nur 5 oder 6 

Wochen dauernden Lebens mehrere Antibiotika-

Behandlungen erhalten, offenbar damit sie noch schneller 

schlachtreif werden, aber auch, weil sie ohne dieses stän-

dige Doping die Lebensbedingungen, die man ihnen mit 35 

bzw. 39 kg Lebendgewicht pro Quadratmeter Stallbodenflä-

che zumutet, nicht einmal über diese kurze Zeit hinweg 

durchstehen könnten. Als Folge davon ist das in den Han-

del kommende Fleisch der Masthühner mit Antibiotika-

resistenten Keimen belastet und gefährdet die Gesundheit 

von Verbrauchern und Konsumenten. 

 

Wenn sich ein Amtstierarzt angesichts dieser Fakten dazu entschließt, 

zu sagen – „das mache ich als berufener Schützer der Tiere nicht mehr 

mit, ich schreite hier ein“ – und gegenüber einem Masthühnerhalter an-

ordnet, die Besatzdichte in Zukunft wenigstens auf die Obergrenze von 

18 oder 16 Hühnern pro Quadratmeter (also 28 kg oder 25 kg, wie vom 

AHAW als Obergrenze angesehen) zu begrenzen, wird seine Behörde 

durch die Rechtsanwälte des Zentralverbands der Deutschen Geflügel-

wirtschaft mit Klagen bis hinauf zum Bundesverwaltungsgericht überzo-

gen werden, und sein Vorgesetzter wird ihn fragen: „Musste das wirk-

lich sein?“.  

 

Dagegen können Tierschutzvereine gegen dieses eklatante „Zuwenig“ 

an Tierschutz nicht klagen – obwohl mittlerweile bekannt ist, dass nicht 

nur die Tiere unter diesen Zuständen leiden, sondern auch, dass durch 

den ständigen Antibiotika-Missbrauch in den Masthühnerhaltungen Re-

sistenzbildungen gefördert werden und dadurch auch die Gesundheit 

von Menschen in Gefahr gebracht wird.  

 

Vollkommen unbegreiflich ist die folgende Situation: Wenn ein Umwelt-

verband nach dem gegenwärtig geltenden Umweltrechtsbehelfsgesetz 

gegen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für eine Masthüh-

neranlage mit 40.000 und mehr Mastgeflügelplätzen klagt, dann können 
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in diesem Klageverfahren zwar Vorschriften, die privates Eigentum und 

andere Privatinteressen schützen, gerichtlich überprüft werden, nicht 

aber auch die die Vorschriften des Tierschutzgesetzes - obwohl hier der 

Rechtsverstoß am nächsten liegt. Aber: Tierschutzvorschriften sind 

nicht „drittschützend“ (vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 2 Umweltrechtsbehelfsgesetz), 

und eine Tierschutz-Verbandsklage gibt es (noch) nicht.   

 

Dabei spricht Vieles dafür, dass eine so extrem einseitige Regelung wie 

in § 19 Abs. 3 und 4 Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung - erlaubte 

Masthühnerbesatzdichte 35 bzw. 39 kg Lebendgewicht pro Quadratme-

ter Stallbodenfläche - nur zustande kommen konnte, weil die Belange 

des Tierschutzes damals nicht eingeklagt werden konnten, wohl aber 

die Interessen der Nutzer. Hätte es damals bereits die Tierschutz-

Verbandsklage gegeben, so hätte sich das verordnungsgebende Bun-

deslandwirtschaftsministerium (BMELV), schon um mögliche Klagen 

vorsorglich zu vermeiden,  aller Wahrscheinlichkeit nach zu einer mode-

rateren Besatzdichtenregelung entschlossen, mit der ein angemessener 

Ausgleich zwischen Tierschutz- und Nutzerinteressen erzielt worden 

wäre (z. B. auf eine Begrenzung auf 28 oder 25 kg pro Quadratmeter 

Stallbodenfläche).  

 

Deswegen zeigt dieses Beispiel auch: Das Verbandsklagerecht wirkt 

nicht in erster Linie dadurch, dass Klagen erhoben und Prozesse ge-

führt werden, nachdem „das Kind im Brunnen liegt“; sondern es wirkt in 

erster Linie präventiv, indem es schon durch seine bloße Existenz die 

Tierschutzinteressen aufwertet und so für einen angemessenen Aus-

gleich der miteinander konkurrierenden Interessen sorgt (also Wirkung 

entfaltet, „bevor das Kind in den Brunnen fällt“).  

 

4.  Weicher Liegebereich für Kälber 
 

In § 5 Satz 1 Nr. 1 Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung war früher 

geregelt, dass Kälbern im Stall ein Liegebereich zur Verfügung gestellt 

werden müsse, der sowohl trocken als auch weich zu sein habe 
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(Grund: Rinder sind zwar Hartbodengänger, aber Weichbodenlieger - 

ein weicher Liegebereich sollte bei Rindern eine tierschutzrechtliche 

Selbstverständlichkeit sein). 

 

Durch die Zweite Änderungsverordnung zur Tierschutz-

Nutztierhaltungsverordnung - dieselbe Verordnung, mit der im Jahr 

2006 die Hühnerkäfige der sog. Kleingruppenhaltung eingeführt worden 

sind - ist das Wort „weich“ ersatzlos gestrichen worden (auf Druck der 

damaligen Mehrheit im Bundesrat, bestehend aus CDU, CSU und 

FDP). 

 

Seit dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 12. Oktober 

2010 steht aber fest, dass das Bundeslandwirtschaftsministerium 

(BMELV) beim Erlass der Zweiten Änderungsverordnung gegen die 

Staatszielbestimmung ‚Tierschutz‘ in Art. 20a GG verstoßen hat, weil es 

die in § 16 b Tierschutzgesetz geregelte Tierschutzkommission vor dem 

Erlass der Verordnung nicht ordnungsgemäß angehört hat (vgl. Bun-

desverfassungsgericht, 2 BvF 1/07, Beschluss vom 12. Okt. 2010: Ver-

fassungswidrigkeit von § 13 b Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, 

weil die Anhörung der Tierschutzkommission zu der darin angeordneten 

sog. Kleingruppenhaltung nicht beratungsoffen sondern lediglich „pro 

forma“ durchgeführt worden ist und weil der Verordnungsinhalt im Zeit-

punkt der Anhörung bereits an die EU notifiziert und vom Bundeskabi-

nett beschlossen, also für das Bundeslandwirtschaftsministerium schon 

„beschlossene Sache“ war). 

 

Damit aber ist nicht nur die sog. Kleingruppenhaltung verfassungswid-

rig, sondern auch die Änderung des § 5 Satz 1 Nr. 1 Tierschutz-

Nutztierhaltungsverordnung, also die Streichung des Wortes „weich“ für 

den Liegebereich - denn auch dieser Teil der Verordnung war im Zeit-

punkt der Anhörung der Tierschutzkommission für das Bundeslandwirt-

schaftsministerium bereits „beschlossene Sache“, ebenso wie die Hüh-

nerkäfige der sog. Kleingruppenhaltung. 
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Somit gilt also jetzt wieder der ursprüngliche § 5 Satz 1 Nr. 1 Tier-

schutz-Nutztierhaltungsverordnung, d. h. der Liegebereich für Kälber 

hat nicht nur trocken sondern auch „weich“ zu sein. 

 

Eine Veterinärbehörde, die dies gegenüber einem Kälberhalter anord-

net, wird sich jedoch einer Klage dieses Kälberhalters durch mehrere 

Instanzen hindurch ausgesetzt sehen. Ignoriert sie dagegen die hier 

dargestellte Argumentation, so kann niemand gegen ihre Unterlassung 

klagen, d. h. die Behörde hat ihre Ruhe.  

 

So verwundert es nicht, dass die Durchsetzung weicher Liegebereiche 

in Kälberhaltungen in den meisten Veterinärbezirken offenbar nicht 

stattfindet. 

 

Analoges gilt übrigens bei erwachsenen Rindern: Das Verwaltungsge-

richt Düsseldorf hat 2002 entschieden, dass nach § 2 Tierschutzgesetz 

in Rinderhaltungen ein „Zugang zu einer trockenen, weichen Liegeflä-

che je Tier erforderlich“ sei (VG Düsseldorf, Agrarrecht 2002, S. 368). 

Veterinärbehörden, die versuchen, das umzusetzen, müssen mit (orga-

nisierten und von den Interessenverbänden finanzierten) Klagen der 

Rinderhalter rechnen; Veterinärbehörden, die in dieser Angelegenheit 

nichts tun, haben es viel leichter, denn gegen ihr Untätigbleiben hat 

niemand einen Rechtsbehelf. 

 

Auch hier würde ein Verbandsklagerecht weniger dadurch wirken, dass 

eine Klage tatsächlich erhoben würde, sondern vielmehr präventiv: Ein 

engagierter Amtstierarzt, der sich die oben beschriebene Argumentati-

on zu eigen macht, könnte das notwendige Einschreiten gegenüber 

Kälberhaltungen, in denen die Tiere auf dem bloßen Beton- oder Hart-

holzboden liegen, gegenüber seinem Vorgesetzten unter Hinweis auf 

die sonst drohende Gefahr einer Tierschutz-Verbandsklage sehr viel 

leichter rechtfertigen und durchsetzen als nach der gegenwärtigen, die 

Tierhalter und Tiernutzer einseitig bevorzugenden Rechtslage. 

 

54



 12

 

 

II.   
Verfahrensrechtliche Auswirkungen von Art. 20a GG  
 

In der Begründung zu den Gesetzentwürfen (s. jeweils S. 5) wird zu Recht darauf 

hingewiesen, dass der Landesgesetzgeber durch die Einführung von Mitwirkungsbe-

fugnissen für anerkannte Tierschutzorganisationen in Verwaltungsverfahren und von 

Klagerechten einen wichtigen Beitrag zur Verwirklichung des Staatsziels ‚Tierschutz‘ 

leistet. 

 

1.  Aktuelle Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 20a 
GG 
 

Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zeigt, dass die 

Auswirkungen, die das Staatsziel ‚Tierschutz‘ (Art. 20a GG) auf die 

Verwaltungs- und Gerichtsverfahren nach dem Tierschutzgesetz hat, 

weitaus größer sind als bisher angenommen: 

 

In seiner zweiten Legehennen-Entscheidung vom 12. Okt. 2010 (2 BvF 

1/07) hat das Bundesverfassungsgericht deutlich gemacht, dass ein 

dem Staatsziel ‚Tierschutz‘ entsprechender, angemessener Schutz der 

Tiere in vielen Bereichen „nur auf der Grundlage spezieller Fachkennt-

nisse, Erfahrungen und systematisch erhobener Informationen möglich“ 

sei. Deshalb liege es nahe, „durch geeignete Verfahrensnormen sicher-

zustellen, dass bei der Setzung tierschutzrechtlicher Standards solche 

Informationen verfügbar sind und genutzt werden“. Dort, wo der Ge-

setzgeber solche Verfahrensnormen geschaffen habe, stelle ihre Nicht-

einhaltung zugleich einen Verstoß gegen das Staatsziel ‚Tierschutz‘ 

und damit gegen Art. 20a GG dar. 

 

Die Verankerung des Tierschutzes im Grundgesetz durch Art. 20a GG 

bedeutet also zweierlei: 
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Zum einen ist es notwendig, dass gesetzliche Gebote und Verbo-

te erlassen bzw. aufrechterhalten werden, die sicherstellen, dass 

Tiere vor nicht artgemäßer Haltung und vor vermeidbaren Leiden 

geschützt werden.  

 

Genauso notwendig ist aber der Erlass von Vorschriften für das 

Verwaltungsverfahren und das gerichtliche Verfahren, mit denen 

eine effektive Durchsetzung dieser Gebote und Verbote gewähr-

leistet wird. Notwendig sind insbesondere Verfahrensvorschrif-

ten, die sicherstellen, dass staatliche Entscheidungen, die eine 

Abwägung tierschutzrechtlicher Belange mit gegenläufigen Nut-

zerinteressen erfordern, aufgrund vollständiger und zutreffender 

„Fachkenntnisse, Erfahrungen und systematisch erhobener In-

formationen“ (Bundesverfassungsgericht aaO) getroffen werden 

und dass, bevor eine solche Entscheidung ergeht, alle abwä-

gungsrelevanten Belange und Gesichtspunkte mit dem Gewicht, 

das ihnen von Gesetzes wegen zukommt, in die Abwägung ein-

gestellt und berücksichtigt werden. 

 

2. Die vorliegenden Gesetzentwürfe enthalten Verfahrensvorschriften, 
die - der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu-
folge - dem Staatsziel ‚Tierschutz‘ entsprechen und zu seiner Verwirkli-
chung beitragen 
 

Durch die in § 2 der Gesetzentwürfe vorgesehenen Mitwirkungs- und 

Informationsrechte für anerkannte Tierschutzvereine und Stiftungen 

stellt der Landesgesetzgeber sicher, dass diese Organisationen den 

Sachverstand und die Erfahrungen, die sie in Tierschutzfragen haben, 

frühzeitig in die Verwaltungsverfahren nach dem Tierschutzgesetz ein-

bringen. Damit wird - im Sinne der o. e. Rechtsprechung des Bundes-

verfassungsgerichts - gewährleistet, dass die Entscheidung der Behör-

de und die damit (meistens) verbundene Abwägung der Tierschutzbe-

lange mit den gegenläufigen Nutzerinteressen unter Einbeziehung aller 
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„Fachkenntnisse, Erfahrungen und Informationen“ ergeht, die von Tier-

schutzseite dazu geliefert werden können. 

 

Durch § 1 Absatz 2 Nr. 3 und Absatz 3 wird zugleich sichergestellt, 

dass diese „Fachkenntnisse, Erfahrungen und Informationen“ rechtzei-

tig und vollständig in das Verwaltungsverfahren eingebracht werden. 

 

Entscheidet die Behörde dann gleichwohl aufgrund unzutreffender oder 

unvollständiger „Fachkenntnisse, Erfahrungen und Informationen“ oder 

berücksichtigt sie bei ihrer Abwägung die Belange des Tierschutzes 

nicht oder nicht mit dem Gewicht, das ihnen von Gesetzes wegen zu-

kommt, so entspricht es dem Staatsziel ‚Tierschutz‘, dass dieser Man-

gel in einem nachfolgenden Gerichtsverfahren festgestellt und behoben 

werden kann. 

 

Somit stellen sowohl die in den Gesetzentwürfen (als Vorstufe des Kla-

gerechts) vorgesehenen Mitwirkungsbefugnisse von Tierschutzorgani-

sationen im Verwaltungsverfahren als auch die Klagerechte einen un-

verzichtbaren Beitrag zur Verwirklichung eines effektiven Tierschutzes 

in verfahrensrechtlicher Hinsicht dar, wie er dem Staatsziel ‚Tierschutz‘ 

in Art. 20 a GG entspricht. 

 

 

 

III.  
Aarhus-Konvention und Richtlinie 2003/35/EG (sog. Rechtsschutzmittel-
Richtlinie) 
 

Auf der Ebene der Europäischen Union (EU) gibt es Regelungen, die auf eine Erwei-

terung der Mitwirkungsbefugnisse von Bürgern und Umweltverbänden in Verwal-

tungs- und Gerichtsverfahren abzielen, soweit es in diesen Verfahren um die Belan-

ge des Natur- und Umweltschutzes geht. Erwähnt seien die Aarhus-Konvention und 

die zu deren Umsetzung erlassene sog. Rechtsschutzmittel-Richtlinie der EU 

(2003/35/EG).  
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Das Grundgesetz stellt in Art. 20a GG den Tierschutz formal gleichrangig neben den 

Umweltschutz („ … und die Tiere …“; vgl. auch den o. e. Beschluss des Bundesver-

fassungsgerichts vom 12. 10. 2007: „Als Belang von Verfassungsrang ist der Tier-

schutz, nicht anders als der in Art. 20a GG schon früher zum Staatsziel erhobene 

Umweltschutz, im Rahmen von Abwägungsentscheidungen zu berücksichtigen …“). 

Demnach entspricht es Art. 20a GG, dass Mitwirkungsbefugnisse und Klagerechte 

nicht nur dort geschaffen werden, wo es um die Belange des Umwelt- und Natur-

schutzes geht, sondern ebenso im Bereich des Tierschutzes.  

 

Nach der Aarhus-Konvention, der auch die Bundesrepublik Deutschland beigetreten 

ist, soll der in Umwelt- und Naturschutzverbänden angesiedelte Sachverstand in 

Normsetzungs- und Verwaltungsverfahren auf dem Gebiet des Umwelt- und Natur-

schutzes eingebracht werden können. Außerdem sollen Kontrollrechte geschaffen 

werden, die eingreifen, wenn die von den Verbänden vorgebrachten Informationen 

nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt werden oder wenn bei Abwägungsent-

scheidungen die Belange des Umwelt- und Naturschutzes nicht angemessen be-

rücksichtigt werden. Deswegen ist in Art. 9 der Aarhus-Konvention die Einführung 

eines allgemeinen Widerspruchs- und Klagerechts bei Verstößen gegen umwelt-

rechtliche Vorschriften vorgesehen.  

 

Die Rechtsschutzmittel-Richtlinie der EU (2003/35/EG) verpflichtet - zur Umsetzung 

der Aarhus-Konvention -  die Mitgliedstaaten dazu, den Umweltschutzverbänden den 

Zugang zu Gerichtsverfahren zu ermöglichen. Damit ist klar, dass die - insbesondere 

von konservativen Juristen vertretene - überkommene Auffassung, Verbandsklagen 

passten nicht in die Systematik des deutschen Rechts und seien mit der Rechts-

schutzgarantie in Art. 19 Abs. 4 GG nicht vereinbar, heute nicht mehr haltbar ist. Sie 

ist durch das Völker- und Europarecht überholt. Das sollte stets bedacht werden, 

wenn von Gegnern der Tierschutz-Verbandsklage heute Einwendungen erhoben 

werden, die bereits vor Jahren - teilweise wortgleich, zumindest aber inhaltsgleich - 

gegen die Einführung des Verbandsklagerechts für Umwelt- und Naturschutzverbän-

de ins Feld geführt worden sind („Prozessflut“; „fehlende Gesetzgebungszuständig-

keit der Länder“; „Gefahr für den Forschungs- und Wirtschaftsstandort“; „Verstoß ge-

gen Art. 19 Abs. 4 GG“; „Verstoß gegen das Gewaltenteilungs- und das Demokratie-
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prinzip“; „Erhebung unbegründeter Klagen nur zu Zwecken der Verzögerung“; „aus-

reichende Wahrnehmung der Umwelt- und Naturschutzbelange durch die zuständi-

gen Behörden“).  

 

Der Bundesgesetzgeber hat - wie die sog. Trianel-Entscheidung des Europäischen 

Gerichtshofs vom 12. 5. 2011 zeigt - die Verpflichtungen aus der EU-

Rechtsschutzmittel-Richtlinie bislang höchst unzureichend erfüllt. Er hat - zu Unrecht 

- die Klagebefugnis der Umweltschutzverbände gegen Genehmigungen für emittie-

rende Großanlagen auf Rechtsvorschriften beschränkt, die „Rechte einzelner be-

gründen“, also auf sog. drittschützende Vorschriften. Als Folge dieses EuGH-Urteils 

wird er jetzt das Verbandsklagerecht der Umweltschutzverbände auf alle Umwelt- 

und Naturschutzvorschriften erweitern müssen, d. h. die Klagebefugnis dieser Ver-

bände wird eine deutliche Ausweitung erfahren müssen.  

 

Trotz aller Unterschiede, die es in der Sache zwischen Umweltschutz und Tierschutz 

gibt, sollte angesichts der Gleichwertigkeit von Umwelt- und Tierschutz nach Art. 20a 

GG unstreitig sein, dass die Ziele der Aarhus-Konvention und der EU-

Rechtsschutzmittel-Richtlinie - nämlich dass anerkannte Vereine den bei ihnen ange-

siedelten Sachverstand zeitnah in Normgebungs- und Verwaltungsverfahren einbrin-

gen können sollen und dass sie dort, wo die von ihnen geltend gemachten öffentli-

chen Belange und Gesichtspunkte möglicherweise nicht oder nur unzureichend be-

rücksichtigt worden sind, Zugang zu den Gerichten bekommen sollen - nach Art. 20a 

GG nicht allein im Umwelt- und Naturschutz, sondern auch  im Tierschutz angestrebt 

werden müssen.  

 

Folglich dient es der Verwirklichung des Staatsziels ‚Tierschutz‘ in Art. 20a GG, dass 

durch die vorliegenden Gesetzentwürfe sichergestellt wird, 

 

dass anerkannte Tierschutzorganisationen den Sachverstand, den sie in Tier-

schutzfragen besitzen, in Normgebungs- und Verwaltungsverfahren frühzeitig 

einbringen können, 
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und dass sie dort, wo die von ihnen vorgebrachten tierschutzrechtlichen Be-

lange und Gesichtspunkte möglicherweise nicht oder nur unzureichend be-

rücksichtigt worden sind, eine Klagemöglichkeit erhalten. 

 

 

   

IV.   
Eingehen auf einige besonders häufig geäußerte Gegenargumente 
 

1. „Prozessflut“ 
 

Die von Gegnern des Verbandsklagerechts geäußerte Befürchtung, Verbandsklagen 

würden zu einer Flut von - überwiegend unbegründeten - Klagen führen, ist u. a. 

durch die praktischen Erfahrungen, die mit der Umwelt-Verbandsklage gewonnen 

werden konnten, widerlegt.  

 

Nach einer im Jahr 2003 veröffentlichten Untersuchung (vgl. 

Schmidt/Zschiesche, Natur und Recht 2003, S. 16, 19) für die Jahre 1997 bis 

1999 sind in den drei untersuchten Jahren aufgrund von (damals landesrecht-

lich geregelten) naturschutzrechtlichen Verbandsklagen in 67 Fällen 92 ge-

richtliche Entscheidungen getroffen worden, pro Jahr also etwa 30. Mit einer 

Erfolgs- oder Teilerfolgsquote von 28,4% waren die Verbandsklagen deutlich 

erfolgreicher als die damals zu ca. 20% erfolgreichen verwaltungsgerichtlichen 

Klagen insgesamt (nach Abzug der Asylverfahren).  

 

Nach einer vom Bundesamt für Naturschutz im Jahr 2011 im Internet veröf-

fentlichten Untersuchung sind in den Jahren 2007 bis 2010 durchschnittlich 

ganze 25 naturschutzrechtliche Verbandsklagen pro Jahr erhoben worden, mit 

einer Erfolgs- oder Teilerfolgsquote von über 40% (vgl. auch Schoch/Schmidt-

Aßmann/Pietzner, Verwaltungsgerichtsordnung, München 2011, § 42 Rn 249: 

„Das Schreckensszenario einer  von Popularklagen überrannten Gerichtsbar-

keit ist daher verfehlt“). 
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Seit der Einführung der Tierschutz-Verbandsklage im Bundesland Bremen im 

Jahr 2007 ist dort noch nicht eine einzige Verbandsklage erhoben worden. 

Vielmehr vertrauen die Tierschutzorganisationen auf die präventive Wirkung 

dieses Rechtsinstituts (s. dazu oben, I., 3 und 4).  

 

Die genannte Befürchtung verkennt auch den hohen Arbeits- und Zeitauf-

wand, den eine Verbandsklage auf Seiten des klagenden Vereins regelmäßig 

erfordert, sowie das Risiko, im Falle eines Unterliegens mit den Gerichts- und 

den noch deutlich höheren Rechtsanwaltskosten belastet zu werden. Auch 

muss ein gemeinnütziger Verein - im Gegensatz zu einer Privatperson, die mit 

ihrem Geld machen kann, was sie will - über die Verwendung seiner Geldmit-

tel Rechenschaft ablegen, sowohl gegenüber seinen Mitgliedern als auch ge-

genüber der Öffentlichkeit. 

 

Als Folge davon werden anerkannte Vereine von ihrem Verbandsklagerecht 

nur Gebrauch machen, wenn zumindest zwei Voraussetzungen gleichzeitig er-

füllt sind, nämlich: 

 

1. es muss sich (z. B. bei der Genehmigung, gegen die geklagt wird) 

um einen Fall von allgemeiner Bedeutung handeln, insbesondere 

weil es eine Vielzahl gleich gelagerter Fälle gibt oder weil besonders 

große Tierzahlen betroffen sind, und 

2. es muss eine hohe Erfolgsaussicht bestehen, d. h. eine überwie-

gende Wahrscheinlichkeit für ein gesetzwidriges „Zuwenig“ an Tier-

schutz. 

 

Aber auch in diesen Fällen werden die Vereine hauptsächlich auf die präventi-

ve Wirkung der Verbandsklage setzen, d. h. darauf, dass die (gegenüber den 

bislang allein einklagbaren Nutzerinteressen strukturell schwächeren) Tier-

schutzbelange durch das Verbandsklagerecht eine faktische Aufwertung er-

fahren und dass aus diesem Grund Abwägungsergebnisse, die die Tier-

schutzbelange extrem unangemessen zurücksetzen, von vornherein vermie-

den werden können (s. dazu das oben in I., 3 genannten Beispiel der extre-
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men, zugleich auch für den Menschen gesundheitsschädlichen Masthühner-

besatzdichten von bis zu 24 Hühnern pro Quadratmeter Stallfläche). 

 

 

2. Angeblich fehlende Gesetzgebungszuständigkeit des Landes 
 

Manche Gegner der tierschutzrechtlichen Verbandsklage meinen, dass - trotz der 

eindeutigen gesetzlichen Regelung in § 42 Abs. 2 erster Halbsatz VwGO - das Land 

nicht zuständig sei, eine tierschutzrechtliche Verbandsklage einschließlich der zuge-

hörigen Regelungen des Verwaltungsverfahrens einzuführen. 

 

Die Frage, ob und in welchem Umfang für Vereine, die sich die Wahrung be-

stimmter öffentlicher Interessen zum Ziel gesetzt haben, ein Verbandsklage-

recht eingeführt wird, betrifft eindeutig das „gerichtliche Verfahren“ im Sinne 

von Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG. Zwar hat der Bund für dieses Sachgebiet die 

konkurrierende Gesetzgebungskompetenz, und er hat von dieser Kompetenz 

für das verwaltungsgerichtliche Verfahren mit dem Erlass der Verwaltungsge-

richtsordnung (VwGO) abschließend Gebrauch gemacht. Zugleich hat er aber 

in § 42 Abs. 2 erster Halbsatz VwGO die Länder ermächtigt, durch Landesge-

setz sog. Popularklagen einzuführen, Klagen also, bei denen der Kläger/die 

Klägerin nicht geltend machen muss, durch den angegriffenen Verwaltungsakt 

oder dessen Unterlassung in seinen/ihren Rechten verletzt zu sein. 

 

Wenn demnach der Landesgesetzgeber Verbandsklagen zugunsten von Um-

weltschutz- und Tierschutzvereinen einführen kann, so umfasst dies auch die 

Befugnis, das einer Klage vorausgehende Verwaltungsverfahren so weit zu 

regeln, wie diese verwaltungsverfahrensrechtlichen Regelungen in einem in-

neren Zusammenhang zu dem eröffneten gerichtlichen Verfahren stehen. Das 

Land kann folglich mit Bezug auf das Verwaltungsverfahren nach dem Tier-

schutzgesetz diejenigen prozeduralen Regelungen erlassen, die notwendig 

erscheinen, um unnötige, unberechtigte oder von vornherein unbegründete 

Verbandsklagen möglichst zu verhindern oder um Verbandsklageverfahren 

sinnvoll vorzubereiten oder um den Prozessstoff solcher Klageverfahren sinn-

voll zu begrenzen. 
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Folglich sind nicht nur die kompetenzrechtlichen Bedenken, die gegen die Ein-

führung des Verbandsklagerechts als solchem geäußert werden, unbegründet. 

Unrichtig sind vielmehr auch die Einwendungen, die gegen die verwaltungs-

verfahrensrechtlichen Mitwirkungsbefugnisse, die die Gesetzentwürfe in § 2 

vorsehen, erhoben werden. Insbesondere dient das in § 2 Absatz 1, Absatz 2, 

Absatz 3 Satz 2 und Absatz 5 den anerkannten Tierschutzorganisationen ein-

geräumte Äußerungsrecht und das dazu gehörende Recht zur Einsichtnahme 

in die tierschutzrelevanten Sachverständigengutachten dazu, dass der tier-

schutzrechtliche Sachverstand der jeweiligen Organisation so zeitig in das 

Verwaltungsverfahren eingebracht wird, dass fehlerhafte Entscheidungen und 

daraus resultierende Gerichtsverfahren so weit wie möglich vermieden werden 

können. Die in § 1 Abs. 2 Nr. 3 geregelte Ausschließung der Klagebefugnis für 

Vereine, die sich trotz dieser Äußerungsmöglichkeit im Verwaltungsverfahren 

nicht geäußert haben, dient ebenfalls der Vermeidung unnötiger Klagen (und 

setzt natürlich die Gesamtheit der in § 2 Absatz 1, Absatz 2, Absatz 3 Satz 2 

und Absatz 5 geregelten Äußerungsbefugnisse und das Einsichtsrecht in Gut-

achten voraus). Die in § 1 Abs. 3 vorgesehene materielle Präklusion ist ein 

besonders wirksames Mittel, um den Prozessstoff späterer Verbandsklagen zu 

beschränken (und setzt erst recht die Mitwirkungsrechte nach § 2 Absatz 1, 

Absatz 2, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 5 voraus). 

 

Aber selbst wenn man - im Gegensatz zu der hier vertretenen Rechtsauffas-

sung - der Meinung sein sollte, das Verbandsklagerecht gehöre nicht zu dem 

Sachgebiet „gerichtliches Verfahren“ in Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG sondern zu 

dem Sachgebiet „Tierschutz“ in Art. 74 Abs. 1 Nr. 20 GG, würde dies an der 

Gesetzgebungskompetenz des Landes nichts ändern. Denn der Bundesge-

setzgeber hat im Tierschutzgesetz die Frage einer tierschutzrechtlichen Ver-

bandsklage nicht geregelt, auch nicht durch sog. „beredtes Schweigen“. Die 

im Tierschutzgesetz enthaltenen Verfahrensvorschriften, die verschiedene 

Mitwirkungsbefugnisse für Tierschutzorganisationen vorsehen (vgl. § 15 Abs. 

1 und Abs. 3, § 16 b) betreffen alle nicht das gerichtliche Verfahren sondern 

das Verwaltungsverfahren. Sie können deswegen weder landesrechtliche 

Vorschriften ausschließen, die bestimmten Tierschutzvereinen ein Klagerecht 
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einräumen, noch solche, die das Verwaltungsverfahren regeln und dabei aus-

schließlich oder hauptsächlich der sachgemäßen Vorbereitung von möglichen 

Verbandsklagen, der Ausschließung unnötiger, unberechtigter oder aussichts-

loser Klagen oder der Beschränkung des Prozessstoffs erhobener Klagen die-

nen.  

 

 

3. Vermeintliche Verfassungswidrigkeit der nach § 1 Abs. 1 Satz 2 vorgesehe-
nen Feststellungsklage 
 

Die Gesetzentwürfe begrenzen in § 1 Abs. 1 Satz 2 die Rechtsbehelfe der Tier-

schutzvereine gegenüber Genehmigungen nach § 8 Abs. 1 Tierschutzgesetz auf die 

Feststellungsklage. Hintergrund ist offenbar die Befürchtung von Interessenvertretern 

von Tierexperimentatoren, dass die der Anfechtungsklage nach § 80 Abs. 1 Satz 1 

VwGO inne wohnende aufschiebende Wirkung die Durchführung genehmigter Tier-

versuchsvorhaben unzumutbar verzögern könnte. Diese Befürchtung verkennt aber 

die in § 80a Abs. 1 Nr. 1 VwGO vorgesehene Möglichkeit, dass der Adressat einer 

Tierversuchsgenehmigung in einem solchen Fall bei der Genehmigungsbehörde die 

Anordnung der sofortigen Vollziehung seiner Genehmigung beantragen kann und 

dass die Behörde diesem Antrag zumindest dann, wenn sie die von ihr zuvor erteilte 

Genehmigung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für rechtmäßig und die dage-

gen erhobene Klage deswegen für unbegründet hält, stattgeben wird. Verkannt wird 

zudem, dass der Tierexperimentator einen entsprechenden Antrag nach § 80a Abs. 

3 Satz 1 VwGO auch direkt an das mit der Klage befasste Verwaltungsgericht stellen 

kann. Folglich könnte eine gegenüber einer Tierversuchsgenehmigung erhobene An-

fechtungsklage in der Praxis nur dann die aufschiebende Wirkung nach § 80 Abs. 1 

Satz 1 VwGO entfalten, wenn sowohl die Genehmigungsbehörde als auch das Ver-

waltungsgericht von einer jedenfalls 50%igen Erfolgswahrscheinlichkeit dieser Klage 

ausgehen und damit die Rechtmäßigkeit des genehmigten Versuchsvorhabens für 

ernstlich zweifelhaft halten würden. Das Interesse eines Tierexperimentators, auch 

ein solches - von der Behörde bzw. dem Gericht in seiner Rechtmäßigkeit für zwei-

felhaft befundenes - Versuchsvorhaben trotzdem sofort beginnen und vor Abschluss 

des Gerichtsverfahrens durchführen zu können, erscheint gegenüber den Belangen 

der Tiere, denen im Rahmen dieses zweifelhaften Versuchsvorhabens Schmerzen, 
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Leiden, Ängste und schließlich der Tod zugefügt werden, nicht überwiegend schutz-

würdig.  

 

Indes wäre die Entscheidung des Landesgesetzgebers, die Rechtsbehelfe von Tier-

schutzvereinen gegen Genehmigungen nach § 8 Abs. 1 Tierschutzgesetz auf die 

Feststellungsklage zu beschränken, durch § 42 Abs. 2 erster Halbsatz VwGO ge-

deckt. Sie wäre, wenn sie einen unvermeidlichen politischen Kompromiss mit Wis-

senschaftsverbänden darstellt, letztendlich zu akzeptieren. Keinesfalls kann aber ein 

solches Entgegenkommen des Gesetzgebers gegenüber den Interessenvertretern 

von Tierexperimentatoren dazu führen, dass dieser Teil der Gesetzentwürfe als ver-

fassungswidrig anzusehen ist.  

 

Das folgt nach hier vertretener Auffassung schon daraus, dass zwischen ei-

nem Anfechtungsurteil (also auch einer Anfechtungsklage) einerseits und ei-

nem mit Bezug auf einen Verwaltungsakt erlassenen Feststellungsurteil (also 

auch einer Feststellungsklage) andererseits ein Plus-Minus-Verhältnis und 

kein Aliud-Verhältnis besteht. Denn auch ein Anfechtungsurteil enthält inzident 

die Feststellung, dass der angefochtene Verwaltungsakt rechtswidrig ist und 

dass er gegen eine Rechtsvorschrift verstößt, die der Kläger zu rügen berech-

tigt ist; ergänzt wird diese Feststellung im Anfechtungsurteil durch den kassa-

torischen Ausspruch, dass der Verwaltungsakt aus diesem Grund mit rückwir-

kender Kraft aufgehoben wird. Folglich steckt in einem Anfechtungsurteil auch 

ein feststellendes Urteil und in einer Anfechtungsklage eine entsprechende 

Feststellungsklage (vgl. dazu Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner, Verwal-

tungsgerichtsordnung, München 2011, § 43 Rn 41: „ … dass alle Urteile ein 

feststellendes Element enthalten, also immer eine Feststellungsklage möglich 

wäre“). Ist aber die Anfechtungsklage demgemäß ein Rechtsbehelf, der über 

die Feststellungsklage hinausgeht, so stehen beide Klagen, jedenfalls soweit 

sie einen bestimmten Verwaltungsakt betreffen, nicht in einem Verhältnis von 

Entweder-Oder sondern von Mehr oder Weniger (in diese Richtung weist auch 

der Rechtsbehelf der Fortsetzungsfeststellungsklage nach § 113 Abs. 1 Satz 4 

VwGO). Wenn also der Landesgesetzgeber durch § 42 Abs. 2 erster Halbsatz  

VwGO berechtigt ist, die Verbandsklage in der Form der Anfechtungsklage 
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einzuführen, so schließt das ein, dass er die Feststellungsklage (als ein „We-

niger“ gegenüber der Anfechtungsklage) erst recht zulassen darf.  

 

Überschritten würden die Grenzen der Ermächtigung in § 42 Abs. 2 erster 

Halbsatz VwGO nur, wenn der Landesgesetzgeber dem in der Verwaltungsge-

richtsordnung abschließend geregelten Kanon an Klagearten eine neue, wei-

tere Klageart hinzufügen würde. Das ist aber nicht der Fall. Die Feststellungs-

klage ist eine nach § 43 VwGO ausdrücklich zugelassene Klageart. 

 

Die Feststellungsklage gegenüber einer nach § 8 Abs. 1 Tierschutzgesetz er-

teilten Genehmigung betrifft auch ein Rechtsverhältnis im Sinne von § 43 

VwGO, nämlich die in Anwendung der §§ 7 - 10a Tierschutzgesetz zu beant-

wortende Frage, ob der antragstellende Tierexperimentator das Recht hat, das 

(in der Genehmigung näher beschriebene) Tierversuchsvorhaben trotz der 

damit verbundenen Eingriffe in das Leben, das Wohlbefinden und die Unver-

sehrtheit der betroffenen Tiere durchzuführen. 

 

Das Subsidiaritätserfordernis nach § 43 Abs. 2 VwGO greift nach dem aus-

drücklichen Gesetzeswortlaut nur ein, wenn der Kläger seine Rechte durch ei-

ne Anfechtungsklage verfolgen kann oder hätte verfolgen können. Das ist dort, 

wo der Gesetzgeber - wie in § 1 Abs. 1 Satz 2 der Gesetzentwürfe vorgese-

hen - diesen weitergehenden und grundsätzlich auch effektiveren Rechtsbe-

helf ausdrücklich ausschließt, natürlich nicht der Fall. Im Übrigen bezweckt 

das Subsidiaritätserfordernis, zu verhindern, dass mit dem Rechtsbehelf der 

Feststellungsklage gesetzliche Fristen oder ein für die Anfechtungsklage ge-

setzlich vorgeschriebenes Vorverfahren umgangen werden. Die Fristen für die 

Anfechtungsklage gelten aber nach § 1 Abs. 1 und Abs. 4 der Gesetzentwürfe 

auch für die Feststellungsklage. 

 

Das Feststellungsinteresse besteht bei anerkannten Tierschutzorganisationen 

darin, dass die ernsthafte Möglichkeit eines Verstoßes gegen das Tierschutz-

gesetz geltend gemacht wird.  
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Somit erfüllt die in § 1 Abs. 1 Satz 2 der Gesetzentwürfe geregelte Feststel-

lungsklage alle Anforderungen des § 43 VwGO. 

 

 

4.  „Tierschutzgesetz hat ein hohes Niveau und reicht aus“ 
 

Das vermeintliche Argument, das Tierschutzgesetz sei in seiner gegenwärtig 

bestehenden Form für einen effektiven Tierschutz ausreichend, verkennt den 

grundlegenden Unterschied zwischen Gebots- und Verbotsvorschriften einer-

seits („materielles Recht“) und Verfahrensvorschriften, die die Durchsetzung 

dieser Gebote und Verbote regeln, andererseits („Verfahrensrecht“). 

 

Man kann durchaus vertreten, dass in Deutschland das „materielle Tierschutz-

recht“ - also die zum Schutz der Tiere bestehenden Gebote und Verbote - ei-

nen relativ hohen Standard hat. 

 

Man kann aber nicht ernstlich bestreiten, dass das „Verfahrensrecht“ - also 

diejenigen Rechtsnormen, die die praktische Durchsetzung dieser Gebote und 

Verbote gewährleisten sollen - nicht ausreichend ist. 

 

Anders ist nicht erklärbar, 

 

dass weiterhin Hühner in engen Käfigen sitzen, obwohl § 2 Nr. 1 Tier-

schutzgesetz seit 1972 (!) vorschreibt, dass Tiere ihrer Art und ihren 

Bedürfnissen entsprechend angemessen verhaltensgerecht unterge-

bracht werden müssen, 

 

dass Masthühner ihr kurzes Leben in einer räumlichen Enge zubringen 

müssen, die sogar das ungestörte Ruhen - ein vom Bundesverfas-

sungsgericht 1999 als besonders wichtig herausgestelltes Grundbe-

dürfnis im Sinne von § 2 Nr. 1 Tierschutzgesetz - beeinträchtigt und die 

dazu führt, dass die meisten Tiere schon nach wenigen Lebenswochen 

(schwer) beschädigte Sohlenballen aufweisen und ihr kurzes Leben nur 

durch ständiges Doping mit Antibiotika durchhalten können, 
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dass Rinder, obwohl „Weichbodenlieger“, in vielen Haltungen auf Be-

ton- oder Hartholzboden liegen 

 

usw. usf. 

 

Hier wirkt sich das Ungleichgewicht zwischen Nutzer- und Tierschutzinteres-

sen - die erstgenannten sind einklagbar, die letztgenannten nicht - in seiner 

ganzen Schärfe aus. Es geht letztlich um den Unterschied zwischen „Recht 

haben“ und „Recht bekommen“, den die Tiere in den industriellen Intensivtier-

haltungen und den Schlachteinrichtungen täglich unter Schmerzen und Leiden 

erfahren müssen.  

 

 

5.  „Gefahr für den Forschungs- und Wirtschaftsstandort“ 
 

Diese Befürchtung wird hautsächlich mit Blick auf die der Anfechtungsklage nach § 

80 Abs. 1 Satz 1 VwGO inne wohnende aufschiebende Wirkung geäußert.  

 

Sie wäre indes - selbst wenn das geplante Gesetz bei Genehmigungen nach § 8 

Abs. 1 TierSchG die Anfechtungsklage zulassen würde - unbegründet, weil der von 

einer Klage betroffene Inhaber einer Genehmigung nach § 80a Absatz 1 Nr. 1 

und/oder Absatz 3 VwGO problemlos die Anordnung der sofortigen Vollziehung sei-

ner Genehmigung erwirken kann, wenn diese nach Auffassung der Behörde bzw. 

des Gerichts mit überwiegender Wahrscheinlichkeit rechtmäßig und somit die dage-

gen erhobene Klage mit überwiegender Wahrscheinlichkeit unbegründet ist. Das von 

Wissenschaftsverbänden ins Feld geführte Szenarium - Tierschutzorganisationen 

würden bewusst unbegründete Klagen erheben, allein um rechtmäßig genehmigte 

Tierversuchsvorhaben zu verzögern - geht also an der Wirklichkeit vorbei und igno-

riert insbesondere die Möglichkeiten nach § 80 a VwGO. 

 

Jetzt - nachdem die vorliegenden Gesetzentwürfe das Klagerecht gegen Genehmi-

gungen nach § 8 Abs. 1 TierSchG auf eine Feststellungsklage begrenzen - ist eine 

aufschiebende Wirkung der Tierschutzverbandsklage gegenüber solchen Genehmi-
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gungen gänzlich ausgeschlossen, so dass die genannte Befürchtung nicht einmal 

mehr theoretisch geäußert werden kann. 

 

Im Übrigen dürfen auch die Vorteile, die die tierschutzrechtliche Verbandsklage für 

die Interessen von Tiernutzern haben kann, nicht übersehen werden: 

 

Die frühzeitige Einbindung des Sachverstandes anerkannter Tierschutzorgani-

sationen in die Verwaltungsverfahren nach dem Tierschutzgesetz wird zur 

Folge haben, dass die in solchen Verfahren getroffenen Entscheidungen eine 

höhere Richtigkeitsgarantie haben; sie werden folglich Bestand haben, was 

insbesondere dem Interesse an Investitionssicherheit zugutekommt.  

 

Wenn Verbandsklagen erhoben werden, führen sie dazu, dass sich zu den 

Normen des Tierschutzgesetzes nach und nach eine Rechtsprechung heraus-

bilden kann, die die zahlreichen unbestimmten Rechtsbegriffe des Tierschutz-

gesetzes konkretisiert und so ebenfalls zu mehr Rechts- und Investitionssi-

cherheit führt. 

 

Erfolgreiche Verbandsklagen können auch bewirken, dass solche Tiernutzer, 

die sich durch tierschutzwidriges Verhalten Wettbewerbsvorteile gegenüber ih-

ren Konkurrenten verschaffen wollen, zumindest mittelfristig daran gehindert 

werden, was der überwiegenden Mehrheit derjenigen Tiernutzer, die sich 

rechtmäßig und tierschutzkonform verhalten, zugutekommt. 

 

Bei einer erfolgreichen Feststellungsklage gegen eine zu Unrecht erteilte Tier-

versuchsgenehmigung nach § 8 Abs. 1 Tierschutzgesetz wird man zwar häu-

fig den von dem rechtswidrigen Tierversuch betroffenen Tieren nicht mehr hel-

fen können; das feststellende Urteil kann aber bewirken, dass künftige Ver-

suchsvorhaben, die - trotz aller tatsächlichen Unterschiede - in den für die 

rechtliche Bewertung maßgeblichen Gesichtspunkten mit dem für rechtswidrig 

erklärten Tierversuch vergleichbar sind, den Maßstäben des Feststellungsur-

teils unterzogen und, wenn sie demnach rechtswidrig sind, nicht mehr geneh-

migt werden. Daran müsste auch die Mehrheit der Tierexperimentatoren, die 

sich an das Tierschutzgesetz halten wollen, ein Interesse haben.  
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6.  „Tierschutzbehörden verwirklichen den Tierschutz in ausreichendem Maß“ 
 

Hinter dieser Ansicht steht offenbar die These, dass Veterinärbehörden niemals ge-

gen das Tierschutzgesetz und seine Rechtsverordnungen verstoßen würden und 

folglich ein Klagerecht, das der Korrektur solcher Rechtsverstöße dient, unnötig sei. 

 

Dass diese Auffassung nicht der Wirklichkeit entspricht, zeigen bereits die Berichte 

über Missstände in Nutztierhaltungen und Schlachteinrichtungen, die man - mittler-

weile fast täglich - den Medien entnehmen kann.  

 

Die in einer solchen These liegende Inanspruchnahme einer „Letztverantwortung der 

Verwaltung“ für die Verwirklichung des Tierschutzrechts wäre überdies ein Verstoß 

gegen das Prinzip der Gewaltenteilung nach Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz, denn dem 

Gewaltenteilungsprinzip entspricht es, dass eine Behörde auf keinem Rechtsgebiet - 

auch nicht auf dem Gebiet des Tierschutzrechts - als letzte Instanz entscheiden darf, 

ohne dabei einer Kontrolle durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit zu unterliegen (vgl. 

Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner, Verwaltungsgerichtsordnung, München 2011, § 

42 Rn 243). Diese Kontrolle besteht bislang aber - wie dargelegt - nur dort, wo die 

Nutzer meinen, dass ihnen ein „Zuviel“ an Tierschutz abverlangt wird. Dem Gewal-

tenteilungsgrundsatz entspricht es, sie auch dort einzuführen, wo ein „Zuwenig“ an 

Tierschutz geltend gemacht wird.  

 

Damit dienen die vorliegenden Gesetzentwürfe nicht nur dem Staatsziel ‚Tierschutz’ 

in Art. 20a GG sondern auch dem Gewaltenteilungsprinzip nach Art. 20 Abs. 3 GG. 

 

 

(Christoph Maisack) 
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